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Das Patent in der Europapolitik

Alfred Frisch, Paris ’

Seit einigen Jahren  finden beim Gemeinsamen M arkt 
in Brüssel Verhandlungen über die Sdiaffung eines 

Europapatents statt, um auf diese W eise die Patent
gesetzgebung dem Entstehen eines großen europäi
schen M arktes anzupassen. Niemand bestreitet die Not
w endigkeit zur technischen Vereinfachung, nur hatte 
man sich anfangs die Arbeit leichter vorgestellt, als 
sie tatsächlich ist, weil man sich erst im Laufe der Dis
kussion über die enge Verbindung zwischen Patent
recht und W irtschaftspolitik k lar wurde; diese Diskus
sion w ar auch notwendig, um außerdem nach und nach 
eine 'Reihe rein politisdier Gegebenheiten der ange
strebten Entwicklung zu erkennen. Es genügt nicht, 
ein europäisches 'Patentamt entstehen zu lassen und 
seine W esensart festzulegen, es genügt auch nicht, 
dem neuen europäischen Patent einen weiteren Gültig
keitsbereich zu versdiaffen. Die Orientierung der 
Patentpolitik hängt nämlich stark von allgemeinen 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen ab, sowohl hin
sichtlich der Beziehungen zu den D rittstaaten w ie in
tern für die Kartellregelung. Die technischen Vorarbei
ten für das Europapatent müssen daher ergänzt wer
den durch nicht unwiditige politische Erwägungen und 
Entscheidungen.

A n g riff a u f das Patent

In diesem Rahmen hat man sich zunächst mit der Stel
lung des Patents in  der m odernen W eltwirtschaft zu 
befassen. Der 1883 in Paris gegründeten Union für den 
Schutz des industriellen Eigentums gehören nur 51 
Staaten an. Vor 20 Jahren  konnte die Union ohne wei
teres als repräsentativ für die W elt gelten. Nunmehr 
zählen die V ereinten Nationen über 100 unabhängige 
Staaten als Mitglieder. Das bedeutet, daß heute die 
Union einen erheblidien Teil der W elt nicht m ehr er
faßt. Dies w äre nicht schlimm, wenn die Entwicklungs
länder schrittweise die Grundsätze der Union zum 
Schutze des industriellen Eigentums übernehmen woll
ten. Dies ist jedoch bedauerlicherweise nicht der F all 
Gewiß, es fehlt nicht an positiven Ansatzpunkten, wie 
z. B. die Schaffung eines gemeinsamen Patentamtes 
der Afrikanisch-Malgassischen Union, kräftig unter
stützt durch eine beratende französische Hilfe, dies 
ändert jedoch nichts an der doppelten Tendenz der 
Entwicklungsländer, sich w enig um den Patentschutz 
zu kümmern und ganz allgemein das Patent als ein 
W erkzeug des kapitalistischen Wirtschaftsmonopols 
anzusehen.

Brasilien ersuchte deshalb unlängst die Vereinten 
N ationen mit Erfolg, eine Untersuchung anzustellen 
über die besten M ittel und W ege, um das Patent
w esen den Erfordernissen der Entwicklungsländer an

zupassen. Nach Ansicht nicht weniger Entwicklungs
länder verschafft das Patent den Industrien der w irt
schaftlich fortgeschrittenen Länder ein Verkaufs- oder 
Fabrikationsmonopol, es steht daher dem Aufbau ihrer 
nationalen Industrie im Wege. Man muß damit rech
nen, daß diese Frage von der 1964 in Genf tagenden 
W elthandels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen energisch aufgegriffen wird. Es ist 
demnach eine kräftige Offensive der Entwicklungs
länder gegen das Patent zu befürchten.

Die Industriestaaten stehen hierm it einer völlig neuen 
Lage gegenüber. Ihnen erschien bisher das Patentrecht 
in seiner klassischen Form als eine selbstverständlidie 
Gegebenheit und darüber hinaus als wesentliche 
Grundlage der industriellen und wirtschaftlichen 
Sicherheit. W eite Kreise werden wahrscheinlich so
wohl über die Tatsache wie über die Heftigkeit der 
Offensive d er Entwicklungsländer überrascht sein. 
Niemand hätte in Europa noch vor kurzem daran ge
dacht, daß das Patent als W erkzeug einer neokolonia
listischen W irtschaftspolitik angesehen werden könnte. 
Man ist nunmehr gezwungen, sich mit dem Gedanken 
abzufinden, daß das Patentrecht nidit mehr unumstritten 
ist und ihm das gleiche Schicksal droht wie dem Eigen
tumsrecht, dies übrigens in einem Augenblick, wo die 
kommunistischen Staaten beginnen, Patente und Lizen
zen ernst zu nehmen, d. h. den W ert eines Patent- und 
Lizenzaustausches zwischen O st und W est unter W ah
rung der westlichen Regeln für ihre W irtschaft zu 
würdigen wissen.

P atent und  K artellpolitik

Vielleicht noch bedenklidier sind die bevorstehenden 
Konflikte zwischen dem Patent und der Kartellpolitik. 
In gewissen Kreisen findet man den monopolistischen 
Charakter des Patents als störend und legt auf eine 
stärkere Berüdisichtigung des sogenannten öffentlichen 
Interesses W ert sowie auf eine gewisse Anpassung 
des Patentrechtes an die Kartellgesetzgebung. Die 
Kartellparagraphen des V ertrages von Rom sind be
kanntlich von besonderer H ärte und lassen sich nur 
schwer mit der Ausschließlichkeit des Patents verein
baren. Welche Maßnahmen in Zukunft auf diesem Ge
biet ergriffen w erden sollen, steht vorläufig noch 
nicht fest, weil man sich ihrer Tragweite sehr wohl 
bewußt ist und daher sehr vorsichtig zu W erke gehen 
möchte.

Die europäischen Entwicklungstendenzen sind übrigens 
widerspruchsvoll. Einerseits besteht der Wunsch, den 
europäischen Wirtschaftsraum als Einheit zu betrach
ten, so daß eine einzige Lizenzerteilung für die ge
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samte EWG ausreidien müßte, andererseits mödite 
man jedodi keine M onopolstellungen entstehen lassen 
und legt auf eine V ielsdiiditigkeit der europäisdien 
Konkurrenz W ert, womit man natürlidi auf dem Ge
biete der Patentregelung sehr schnell zu einer Unter
teilung des Gemeinsamen Marktes, zunädist natürlich 
nadi nationalen Grenzen, gelangt. Eine dritte Bestre
bung ist es allerdings, die Begrenzung der Gültigkeit 
der Lizenzen auf ein Land, so wie es häufig vor Schaf
fung des Gemeinsamen M arktes der Fall war, zu be
seitigen, mit der Verpflichtung für die Lizenzträger, 
ihre Erzeugnisse auch außerhalb ihrer nationalen 
Grenzen anzubieten und zu verkaufen.

Die amerikanische Patentstatistik ist red it aufsdiluß- 
reich für die Zusammenhänge zwisdien der Patent
politik und der Kartellgesetzgebung. Sie beleuditet 
außerdem einige Tendenzen der modernen industriel
len Entwicklung. W ährend sidi zwisdien 1938 und 1960 
die amerikanische Produktion etwa verdreifadite, 
nahm die Zahl der angemeldeten Patente nur um 20 “/o 
zu. In der gleidien Periode wurden die für die For
schung zur Verfügung gestellten Kredite verdreißig- 
fadit. Man muß natürlich zunächst den bedeutenden 
Sektor rein m ilitärisdier Forsdiung, die selten zu 
Patentanmeldungen führt, in Abzug bringen. Aber 
selbst dann stellt man fest, daß nicht wenige am erika
nisdie Großfirmen auf die Patentanm eldung verzich
ten, besonders wenn es sich um Produktionsverfahren 
handelt. Sie ziehen es vor, sich auf das Betriebs
geheimnis zu verlassen, anstatt ihre Erfindung zu ver
öffentlichen und sidi versdiiedenen Unannehmlich
keiten der Patent- oder der Kartellgesetzgebung aus
zusetzen. In Erwägung gezogen wird dazu auch der 
schnelle technisdie Entwidclungsrhythmus. W enn eine 
Erfindung, und vor allem ein Produktionsverfahren, 
mit großer W ahrscheinlidikeit bereits nadi wenigen 
Jahren technisdi überholt ist, lohnt sich kaum eine 
sdiwierige und kostspielige Patentanmeldung.

W irtschaftspolitik und Patent

Einige Beispiele, die sidi auf Erwägungen des Direk
tors des französisdien Patentamtes, Guillaume Finniss, 
stützen, beleuchten die Zusammenhänge zwischen dem 
Patentwesen und der Wirtschaftspolitik. In der Schweiz 
z. B. gehören Forschung und Erfindung zu den wich
tigen Faktoren der wirtschaftlichen Expansion sowie 
des W ohlstandes. Die Zahl der Patente pro Einwoh
ner ist so in der Sdiweiz w esentlidi höher als in allen 
anderen Ländern. Außerdem melden die Sdiweizer ihre 
Patente in erheblichem Umfange im Ausland an, um 
sich auf diese W eise ihren  Güter- und Lizenzexport 
zu sichern. Für die Schweiz ist das Patent in viel stär
kerem Maße ein Exportartikel als für andere Länder, 
die über einen bedeutenden Binnenmarkt verfügen.

In Deutschland dient nach Finniss die Patentpolitik 
hauptsächlidi dem Schutz der deutschen Ausfuhr nadi 
dem Auslande sowie der Errichtung von Filialbetrie- 
ben. Die Vereinigten Staaten dagegen kümmern sidi 
vorwiegend um ihren Binnenmarkt, was natürlich 
einen umfassenden Lizenzexport in A nbetradit der 
Bedeutung der amerikanischen Forsdiung nicht aus-

sdiließt, nur ist diese Ausfuhr für die Vereinigten 
Staaten meistens eine Nebenersdieinung. Immerhin 
gibt die am erikanisdie Patentstatistik für Kanada und 
auch für Europa Hinweise auf die Expansionspolitik 
der amerikanischen Industrie. Zwischen 1956 und 1962 
erhöhte sich die Zahl der von amerikanischen Firmen 
in der EWG angemeldeten Patente um 60 Vo auf 
28 000. Frankreidi sdiließlich paßte erst in den letzten 
Jahren seine Patentpolitik den Erfordernissen der 
wirtschaftlichen Expansion und der Belebung der Aus
fuhr an. Der entsdieidende W andel trat in den Jahren 
1955 bis 1957 ein. Im Jahre 1957 z. B. meldeten die 
französischen Erfinder im Ausland 13 000 Patente an, 
1960 bereits 16 380. Seitdem wurde die französische 
W irtsdiaft, wenn man sidi so ausdrüdcen darf, äußerst 
patentempfindlich, mit dem Bestreben, die europäische 
Patentpolitik ihrem eigenen wirtschaftlidien Expan
sionsbedürfnis anzupassen und hierbei vor einem mehr 
oder weniger protektionistisdien V erhalten nidit zu- 
rückzusdirecken. Mit Bedauern stellen allerdings fran
zösische Sachverständige fest, daß das Patent in Frank
reich nodi nicht in so starkem  Maße wie in den USA, 
Deutschland, Großbritannien und der Schweiz als W erk
zeug der wirtsdiaflichen Expansion benutzt wird. Sie 
möchten diese Lage ändern und sehen hierfür einen 
Ansatzpunkt nicht zuletzt im Europapatent, daneben 
aber auch in einer Änderung der den modernen tedi- 
nischen Erfordernissen nicht mehr entspredienden 
französisdien Patentgesetzgebung, die unter anderem 
die Neuheit der Erfindungen nicht überprüft.

Zielsetzung

Von Anfang an war Frankreidi damit einverstanden, 
daß für die Ausarbeitung der europäischen Patent
regeln die hohen deutschen und holländischen Normen 
Anwendung finden. In dieser Beziehung wird sich das 
europäische Patent vom deutschen nur wenig unter
sdieiden. Umstritten war und bleibt die Zielsetzung 
des europäisdien Patents. Für die einen handelt es 
sich nur um eine rein technisdie Verbesserung, d. h. 
um die Möglichkeit, eine Erfindung durdi eine einzige 
Anmeldung gleichzeitig in mehreren Ländern schützen 
zu lassen, üb er diese Erleichterung hinaus besteht für 
die V ertreter dieser Auffassung keine Veranlassung, 
an der Patentgesetzgebung und den allgemeinen Zu
lassungsregeln etwas zu ändern.

Man w ar sich übrigens stets klar darüber, daß das 
nationale Patent neben dem europäischen fortbestehen 
wird und der Erfinder je  nach den Erfordernissen 
die freie W ahl behält, um welches Patent er sidi be
wirbt, wobei man es allerdings für höchstwahrschein- 
lid i hält, daß in verhältnism äßig kurzer Frist das 
Europapatent das nationale Patent fast völlig ersetzen 
wird, besonders da parallel von den beteiligten Regie
rungen eine Harmonisierungsaktion eingeleitet wird. 
F rankreidi z. B. bemüht sich, seine Patentgesetzgebung 
auf den deutschen Stand zu bringen. Das gleiche gilt 
für Italien. Die Aufrechterhaltung der nationalen 
Patente ist aber auch wichtig für die zukünftigen Be
ziehungen der M itgliedstaaten der EWG zu Dritt
ländern und für die Erfüllung der Verpfliditungen der 
Pariser Konvention.
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Eine zweite Gruppe will sich mit den rein technischen 
Funktionen des Europapatents nicht begnügen, son
dern aus ihm ein W erkzeug einer teils expansionisti- 
sdien, teils protektionistisdien europäisdien W irt
sdiaftspolitik madien. Es geht darum, über das Europa
paten t die europäische Industrie zu stärken und auf 
dem Erfindungs- und Lizenzgebiet zu einer wesent
lichen Verbesserung des Kräfteverhältnisses gegen
über den Vereinigten Staaten zu gelangen. Danach 
w ürde das europäische Patent in jeder Beziehung eng 
mit dem Gemeinsamen M arkt verbunden sein, und die 
sich daraus ergebenden V orteile w ürden zunächst nur 
den Staatsangehörigen der M itgliedsländer zugute 
kommen, so daß sich ein amerikanischer oder briti
scher Erfinder auf dem europäischen M arkt nicht durch 
ein Europapatent schützen lassen kann, sondern ledig
lich durch die Anmeldung nationaler Patente in den 
verschiedenen Ländern. Daneben w äre es wahrschein
lich die Aufgabe der Europäischen Kommission, für 
ein europäisches Patent- und Lizenzbewußtsein zu 
sorgen, während die Beteiligung an den europäischen 
Patenteinrichtungen durdi die Mitgliedschaft im Ge
meinsamen M arkt bedingt sein müßte.

Es ist nicht leicht, bei diesen verschiedenartigen Vor
stellungen, Entwicklungstendenzen und Interessen zu 
einer einheitlichen Linie zu gelangen. Es darf nun
m ehr als sicher gelten, daß das europäische Patent
amt, das voraussichtlich München zu seinem Sitz wählt, 
in loser Form mit der europäischen Exekutive ver
bunden ist. Der Plan, den europäischen M inisterrat als 
seinen Verwaltungsrat einzusetzen, stößt allerdings 
aus praktischen Gründen auf erheblichen W iderstand. 
Die Parallelität der Mitgliedschaft EWG — Patentam t 
scheint man jedoch sicherstellen zu wollen, ebenso 
wie die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes 
für alle Streitfragen, wahrscheinlich nach Bildung einer 
besonderen Patentkammer.

' Zulassungsbedingungen

. V iel um strittener ist die Frage der Zulassung zum 
europäischen Patent. Grundsätzlich kann heute jeder 
Ausländer ein nationales Patent mit gleichen Rechten 
wie ein Bürger des betreffenden Staates anmelden.

Dies entspricht der Grundregel der Pariser Konvention. 
Soll dies auch für das Europapatent gelten, oder will 
man die Zulassung hierzu auf die natürlichen und 
juristischen Personen, die innerhalb des Gemeinsamen 
Marktes ihren W ohnsitz haben, beschränken?

Als besonders von französischer Seite aus zum ersten 
Mal der Gedanke eines exklusiven, geschlossenen 
Europapatents in die Debatte geworfen wurde, löste 
er größtes Erstaunen und weitgehende Ablehnung aus, 
hauptsächlich weil er gegen die elem entaren Vorstel
lungen des internationalen Patentrechts verstieß. In
zwischen hat man sich in den meisten Ländern hier
mit vertraut gemacht, auch in der Bundesrepublik, so 
daß sich, zumindest in einer ersten Periode, die fran
zösische These durchsetzen dürfte. Zu ihren Gunsten 
wird zunächst geltend gemacht, daß es seit Jah r
zehnten an Verstößen gegen die in der Pariser Kon
vention verankerte Gleichberechtigung bei der Patent
anmeldung nicht mangelt. Selbst die Vereinigten 
Staaten verhielten sich gegenüber ausländischen Kan
didaten ausgesprochen diskriminierend. Zum anderen 
schließe die Pariser Konvention bilaterale oder multi
laterale Sonderabkommen zwischen einigen Staaten 
zur gegenseitigen Erleichterung des Patentwesens 
nicht aus. Solange die nationalen Patente fortbestün
den, könnte man in der Konvention über ein europäi
sches Patent eine multilaterale Sondervereinbarung 
sehen, mit dem Recht für die Unterzeichnerstaaten, 
Drittländern die hiermit zusammenhängenden Sonder
vergünstigungen vorzuenthalten.

Man weist ferner darauf hin, daß die Havanna-Char
ter und das GATT-Abkommen bei der Verwirklichung 
von Zollunionen die Beteiligten von der Anwendung 
der M eistbegünstigungsklausel auf D rittstaaten be
freit. Der gleiche Grundsatz könnte auch für das 
Patentrecht Anwendung finden. Es bestünde daher 
keine Veranlassung, auf die Pariser Konvention Rück
sicht zu nehmen.

Andererseits liege der Nutzen des Europapatents in 
seinem erw eiterten Anwendungsbereich. Es w äre das 
Ziel der Neuregelung, dem Patent eine möglichst weit
verbreitete Gültigkeit zu verschaffen. Bei freier Zu

M O N T A N  T R A N S P O R T
G e s e l l s c h a f t  mit b e s c h r ä n k t e r  H af tung  
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lassung der Angehörigen von Drittstaaten gewähre 
man ihnen eine Vergünstigung ohne Gegenleistung, 
die nur dann gegeben wäre, wenn das Europapatent 
automatisdi ohne Neuanmeldung in dem betreffenden 
Drittstaat Gültigkeit besäße. W ie wolle man die 
Sdiweiz, ö ste rre id i oder Großbritannien zum Beitritt 
zum Europapatent veranlassen, wenn man ihren Staats
angehörigen sofort alle Vergünstigungen dieses neuen 
Patents Zusage? Dazu käm en sdiließlidi finanzielle 
Erwägungen. Der Aufbau eines europäisdien Patent
amtes kostet sehr viel Geld. Es bedarf vieler Jahre, 
bevor die neue Einriditung sidi durdi ihre Einnahmen 
einigermaßen tragen kann. Vermag man es den 
Steuerzahlern der Gemeinsdiaft zuzumuten, die Patent
anmeldungen aus Drittländern zu subventionieren?

Assoziierungsverträge

Die Lösung dieses Problems sieht man hauptsädilidi 
in Beitritts- und Assoziierungsverträgen. Man glaubt, 
daß diejenigen Länder, die mit dem europäisdien Raum 
geographisdi oder w irtsdiaftlidi stark  verbunden sind, 
der Konvention m ehr oder weniger sdinell audi 
dann beizutreten vermögen, wenn sie organisatorisdi 
mit dem Gemeinsamen M arkt verfloditen sind. Diese 
Erwartungen betreffen vor allem die Sdiweiz, ö s te r
reidi und Dänemark. Einige Sondervereinbarungen 
genügten, um die sidi stellenden organisatorisdien 
Sdiwierigkeiten im Falle des Beitritts zu beseitigen. 
Für die anderen Länder erwägt man den Absdiluß von 
Assoziierungsabkommen, die w ahrsdieinlidi von Fall 
zu Fall sehr gesdimeidig gehandhabt werden müssen. 
W ie sidi die Sadiverständigen den Normalfall der As
soziierung zur Zeit vorstellen, dürfte es w ahrsdiein
lidi praktisdi nidit gehen. Großbritannien will man 
z.B. über ein Assoziierungsabkommen das Europa
patent zugänglidi madien, unter der Voraussetzung, 
daß es dieses Patent in seinem Bereidi als gültig an
sieht. Die Assoziierung besäße die W irkung einer 
Vollmitgliedsdiaft, ohne daß Großbritannien an dem 
europäisdien A pparat irgendwie beteiligt wäre. Das 
Edio aus London ist verständlidi: W ird sidi ein eng- 
lisdier Erfinder nad i M ündien begeben, besonders 
wenn er weiß, daß er dort keinen englisdien Beamten 
antrifft?

Man wird sidi deshalb w ahrsdieinlidi dazu entsdilie- 
ßen müssen, der Assoziierung einen anderen Inhalt 
zu geben, d. h. darauf zu verziditen, über die Assoziie
rung die autom atisdie Anerkennung des europäisdien 
Patents in dem betreffenden D rittstaat zu erreidien. 
Dann können die Assoziierungsverhandlungen dazu 
dienen, für die europäisdien Erfinder als Gegen
leistung im D rittstaat bestimmte Vorteile durdizuset
zen, z. B. die Vereinigten Staaten zu veranlassen, auf 
die jetzt gegebene Diskriminierung zu verziditen. Es 
ist nidit ausgesdilossen, daß diese gesdimeidige Form 
der Assoziierung erst nadi Beendigung der Über
gangsperiode des Gemeinsamen M arktes in Frage 
kommt. Man bezeidinet es als selbstverständlidi, daß 
das europäisdie Patentamt, das w ahrsdieinlidi lang
sam arbeiten und unter Überlastung leiden wird, in

der sdiw ierigen Anlaufzeit bevorzugt die europäisdien 
Patentanträge behandelt. Dies bedeutet, daß unter 
allen Umständen eine Assoziieruiig erst nadi einer 
Frist von einigen Jahren aktuell wird.

Sondervereinbarungen

Geregelt werden müssen audi einige interne wirt
sdiaftspolitisdie Auswirkungen des europäisdien 
Patents. Man besdiloß unlängst im Interesse der Klar
heit, hierm it die Konvention für die Sdiaffung des 
europäisdien Patentam tes nidit zu belasten, sondern 
im Rahmen des Gemeinsamen M arktes gleidizeitig 
ergänzende V ereinbarungen zu treffen. Es geht darum, 
zu wissen, ob sidi das Huropapatent hinsiditlidi seiner 
w irtsdiaftsreditlidien Auswirkungen sofort auf den 
ganzen europäisdien M arkt bezieht oder ob es in die
ser Beziehung an die Stelle der einzelnen nationalen 
Patente tritt, oder, um es mit anderen W orten auszu- 
drüdcen, ob der Erfinder von der Verpfliditung der 
obligatorisdien Lizenz befreit ist, wenn er eine einzige 
Lizenz innerhalb des europäisdien Raumes erteilt, 
oder ob die obligatorisdie Lizenzpflidit weiterhin für 
jeden einzelnen M itgliedstaat gilt. Eine erheblidie 
Rolle mit nodi viel sdiw ierigeren Auswirkungen spie
len ferner die sdion erwähnten Kartellbestimmungen 
des Gemeinsamen M arktes. Man sdieint audi für 
diese Fälle zu gesdimeidigen Lösungen bereit zu sein. 
Danadi würde das Europapatent erst nadi Ablauf der 
Übergangsperiode des V ertrages von Rom im euro
päisdien Sinne mit allen Folgen voll wirksam.

Niemand vermag vorläufig zu sagen, wann das neue 
europäisdie Patent in Kraft treten kann. Die in Brüssel 
tätige Sadiverständigengruppe soll im Dezember die
ses Jahres von den Regierungen die erforderlidien 
Anweisungen für die Ausarbeitung der europäisdien 
Patentkonvention erhalten. Unter günstigsten Bedin
gungen kann dieser V ertrag in der ersten Hälfte des 
Jahres 1964 von den zuständigen M inistem  unterzeidi- 
net werden. Eine Vertagung bis zum Herbst liegt je
dodi, durdiaus im Bereidi des Möglidien. Dann be
ginnt eine lange und sdiwierige Ratifizierungsperiode 
in den nationalen Parlamenten. Besonders in Frank
reidi mangelt es n id it an interessenbedingten Wider
ständen.

Ein europäisdies Patentam t in M ündien ist deutsdien 
Patentanw älten leiditer zugänglidi als den französi
sdien, während zumindest in der Anfangsperiode für 
die Gesamtheit der Patentanwälte die Europäisierung 
des Anmeldeverfahrens zu einer Sdirumpfung des Ge- 
sdiäftsumfanges führt. Hs ist für sie natürlidi ein- 
träglidier, fünf statt nur ein Patent anzumelden. Diese 
m ensdilidie Seite der Angelegenheit, die gerade in 
den Ratifizierungsdebatten nidit unerheblidi in Er
sdieinung treten dürfte, sollte nicht vernadilässigt 
werden. Aber trotzdem nimmt man an, daß der euro
päisdie Patentvertrag einigermaßen reibungslos über 
die parlam entarisdie Bühne geht, so daß vielleidit 
sdion 1966 mit dem Aufbau des europäisdien Patent
amtes begonnen w erden kann.
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